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1. Frist für Steuerermäßigung nach dem Erbfall beginnt regelmäßig mit dem Tod des 

Erblassers 

 
Hinterlässt eine verstorbene Person Vermögen sowie einen oder mehrere Erben, haben diese eine Erb-

schaftsteuererklärung abzugeben. Unter Berücksichtigung der Höhe und Art der Vermögenswerte sowie 

der Nähe des Verwandtschaftsverhältnisses zum Erblasser haben die Erben mehr oder weniger Erb-

schaftsteuer zu entrichten. Möglicherweise fällt aufgrund des persönlichen Freibetrags auch gar keine 

Erbschaftsteuer an. 

 

Andererseits haben die Erben auch noch nicht durchgeführte Einkommensteuererklärungen für den 

Verstorbenen aus der Vergangenheit und ggf. auch für die Zukunft vorzunehmen. Dies kann auch für 

mehrere Jahre nach dem Tod des Erblassers notwendig werden, weil z.B. Erben nicht ermittelt werden 

können, Erbengemeinschaften nicht auseinandergesetzt werden und somit erst erheblich später etwaige 

dem Erblasser zuzuordnende Gewinne als Einkünfte zuzuordnen sind. Dann haben die Erben die daraus 

resultierende Einkommensteuer zu zahlen. 

 

Das Gesetz sieht vor, dass Erben im Rahmen der Einkommenbesteuerung auf Antrag eine Ermäßigung 

der Einkommensteuer um die Teile der Erbschaftsteuer erhalten können, die im Veranlagungsjahr des 

Todes oder in den darauffolgenden vier Veranlagungszeiträumen angefallen sind. 

 

Was aber, wenn zwischen dem Tod des Erblassers und steuerrelevanten Vorgängen mehr als diese 

5 Veranlagungszeiträume liegen? 

 

Hierüber hatte der Bundesfinanzhof (BFH) zu entscheiden, da die Finanzverwaltung trotz eines Antrags 

auf Steuerermäßigung 6 Jahre nach dem Tod des Erblassers zwar Erbschaftsteuer festgesetzt hatte, aber 

keine Steuerermäßigung im Rahmen der Einkommenbesteuerung gewährt hatte. Dies hatte eine Dop-

pelbelastung von Erbschaft- und Einkommensteuer für den Erben zur Folge.  

Im zu entscheidenden Fall hatte sich die Angelegenheit so lange hinausgezögert, weil aufgrund von 

Schwierigkeiten bei der Erbenermittlung der Erbschein erst so spät ausgestellt werden konnte, dass die 

Auseinandersetzung des Erbes mit steuerpflichtigen Vorgängen erst 6 Jahre nach dem Tod des Erblas-

sers erfolgen konnte. 

 

Der Erbe war der Ansicht, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Fristberechnung zur Gewährung der 

Ermäßigung der Zahlungszeitpunkt der Steuer sei. 

 

Dies haben jedoch sowohl das Finanzgericht als auch der BFH anders gesehen. Der maßgebliche Frist-

beginn ist und bleibt der Tag des Todes des Erblassers, unabhängig von der Kenntnis durch die Erben. 

Im Jahr des Todes sowie in den folgenden 4 Jahren können die Tarifermäßigungen geltend gemacht 

werden. Es kommt daher nicht darauf an, wann die Zahlung der Steuer erfolgt oder Bescheide vorlie-

gen. 

 

Betroffene Erben sollten sich hierzu auf jeden Fall individuell steuerlich beraten lassen. 

 

 

2. Kein unbeschränkter Sonderausgabenabzug privater Zusatzkranken-

versicherungsbeiträge für gesetzlich Krankenversicherte 
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass gesetzlich Krankenversicherte neben ihren Beiträgen 

zu gesetzlichen Krankenversicherungen nicht zusätzlich Beiträge zu weiteren privaten Kranken- bzw. 

Krankenzusatzversicherungen in vollem Umfang steuerlich in Abzug bringen können, sondern lediglich 

in beschränkter Höhe. 

 

In der Regel wirken sich zusätzliche Beitragszahlungen jedoch nicht aus, da bereits die Beiträge zur 

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung den Höchstbetrag erreichen, sodass ein darüber hinaus-

gehender Sonderausgabenabzug zu keiner weiteren Reduzierung der Einkommensteuer führt. 



 

Der BFH hat sich nicht der Auffassung der Kläger angeschlossen, dass für gesetzlich Versicherte der 

Abschluss privater Zusatzkrankenversicherungen der einzige Weg sei, eine der Basisversicherung in der 

privaten Krankenversicherung entsprechende Versorgung zu bekommen, weshalb aus Gründen der 

Gleichbehandlung eine vollständige Berücksichtigung der Krankenversicherungsbeiträge erforderlich 

sei. 

 

Der BFH war hingegen der Auffassung, dass es sich um eine doppelte Berücksichtigung des notwendi-

gen Versorgungsniveaus handeln würde. 

 

Insbesondere, da die Kläger freiwillig gesetzlich krankenversichert waren, hätte es ihnen freigestanden, 

ohne doppelte Belastung in die private Krankenversicherung zu wechseln, wenn sie der Meinung wa-

ren, die Leistungen in der Basisversorgung der privaten Krankenversicherung seien besser als in der 

gesetzlichen. 

 

 
3. Corona-Hilfen für Selbstständige sind beitragspflichtiges Einkommen freiwillig 

gesetzlich Krankenversicherter 
 

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) hat in 2. Instanz entschieden, dass die an Unter-

nehmen und Selbstständige im Frühjahr 2020 ausgezahlte „Soforthilfe Corona“ sozialversicherungs-

rechtlich dem Beitragsrecht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung unterfällt. Eine Revi-

sion wurde nicht zugelassen. 

 

Der Zuschuss erhöht den Gewinn des Selbstständigen und ist im Rahmen der Einkommenbesteuerung 

zu berücksichtigen. Dadurch erhöht der Zuschuss bei freiwillig gesetzlich Kranken- und Pflegeversi-

cherten den Beitrag. 

 

Für den Fall jedoch, dass der Zuschuss durch den Geber zurückgefordert wird, kann im Jahr der Rück-

zahlung der Gewinn des Selbstständigen entsprechend um die Summe reduziert werden. 

 

Gleiches gilt dann auch für die Beiträge zur freiwilligen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, 

denn Grundlage für die Höhe der Beiträge ist der Einkommensteuerbescheid, der bei einer Rückforde-

rung des Zuschusses geändert werden müsste bzw., sofern noch nicht rechtskräftig, mit dem Einspruch 

offengehalten werden müsste. 

 

 
4. Begrenzung rückwirkender Auszahlung festgesetzten Kindergeldes  

auf 6 Monate ist rechtmäßig 
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit der Frage zu befassen, ob Kindergeld für ein anspruchsbe-

rechtigtes Kind nach rückwirkender Festsetzung des Anspruchs durch Bescheid auch rückwirkend ab 

dem Entstehungsgrund zu zahlen bzw. nachzuzahlen ist. 

 

Insbesondere war die Frage zu klären, ob die gesetzliche Ausschlussfrist von 6 Monaten für nach dem 

18.7.2019 bei der Familienkasse eingegangene Anträge rechtmäßig ist. 

 

Der BFH hat entschieden, dass eine rückwirkende Auszahlung festgesetzten Kindergeldes befristet auf 

nur 6 Monate rechtskonform ist. Berechnet wird die Frist nach dem Zeitpunkt der Antragstellung. Er-

forderliche Nachweise könnten auch später beigebracht werden. 

 

Sollte Kindergeld zwar festgesetzt werden, aufgrund der gesetzlichen Regelung aber nicht (vollständig) 

zur Auszahlung gelangen, können im Rahmen der Einkommensteuererklärung gleichwohl die Kinder-

freibeträge steuerlich berücksichtigt werden, und zwar ohne Gegenrechnung mit dem Kindergeld. 



 
5. Ersatz bei nachträglichem Mangel an einer Kaufsache 

 
Ein kürzlich gekauftes Produkt geht plötzlich und unvorhergesehen kaputt. Da stellt sich oft die Frage: 

Wer ist für den Mangel verantwortlich und kann vom Verkäufer Ersatz verlangt werden? Zunächst wird 

beim Erwerb eines Produkts automatisch ein Kaufvertrag abgeschlossen. Dieser verpflichtet den Ver-

käufer, dem Käufer das Eigentum an einer mangelfreien Sache zu verschaffen. Tritt später ein Mangel 

auf, handelt es sich in der Regel um einen Sachmangel (Beschaffenheit der Kaufsache weicht von der 

vereinbarten ab) und der Käufer hat z.B. einen Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 

 

Demgegenüber ist der Käufer nach den Regelungen zum Kaufvertrag verpflichtet, den vereinbarten 

Preis zu zahlen und die Sache anzunehmen. Sobald also beide ihre Pflichten erfüllt haben, geht das 

Risiko einer Verschlechterung oder des Verlusts der Sache auf den Käufer über (Gefahrübergang). In 

der Praxis kann es jedoch vorkommen, dass sich ein Mangel an einer von Anfang an fehlerhaften Kauf-

sache erst nach dem Gefahrübergang zeigt und damit die Frage nach der Beweislast aufwirft. Diese 

liegt normalerweise nach dem Gefahrübergang beim Käufer. 

 

Im Bürgerlichen Gesetzbuch ist allerdings die sog. Beweislastumkehr geregelt. Zeigt sich innerhalb 

eines Jahres seit Gefahrübergang ein Mangel, so wird vermutet, dass die Ware bereits bei Gefahrüber-

gang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder des mangelhaften 

Zustands unvereinbar. Liegt also eine Beweislastumkehr vor, muss der Verkäufer beweisen, dass der 

Mangel nicht auf einen Fehler zurückzuführen ist, der bereits zu Beginn vorlag. Kann dieser Nachweis 

nicht erbracht werden, ist er verpflichtet, den Mangel zu beheben oder Ersatz zu leisten. Vor diesem 

Hintergrund können Unternehmen also auch bei einem später auftretenden Mangel zum Ersatz ver-

pflichtet sein. 

 

 
6. Fahrtenbuchauflage – zu späte Bekanntgabe des Fahrzeugführers gegenüber 

Bußgeldstelle 
 

Entsprechend der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung kann die nach Landesrecht zuständige Behörde 

gegenüber einem Fahrzeughalter u.a. für ein oder mehrere auf ihn zugelassene Fahrzeuge die Führung 

eines Fahrtenbuchs anordnen, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhand-

lung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war. 

 

Die Richter des Bundesverwaltungsgerichts stellten in ihrem Beschluss v. 7.5.2024 klar, dass die Fest-

stellung eines Fahrzeugführers im Sinne der o.g. Regelung unmöglich war, wenn der Fahrzeughalter 

sich zur Frage, wer das Fahrzeug geführt hat, so spät geäußert hat, dass die Behörde die erforderlichen 

Maßnahmen zur Ahndung der Zuwiderhandlung vor Eintritt der Verjährung nicht mehr in zumutbarer 

Weise ergreifen konnte.  

 

In dem verhandelten Fall teilte der Halter den Fahrzeugführer erst einen Tag vor Ablauf der dreimona-

tigen Verfolgungsfrist der Bußgeldgeldstelle mit. 

 

 



7. Wirksamkeit eines vor der Eheschließung geschlossenen Erbvertrags  

nach späterer Scheidung 
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte zu entscheiden, ob ein mehrere Jahre vor einer Eheschließung ge-

schlossener Erbvertrag aufgrund der späteren Scheidung unwirksam ist. Dabei handelte es sich um den 

nachfolgenden Sachverhalt: Im Jahr 1995 schlossen der Erblasser und die Erblasserin, die zu diesem 

Zeitpunkt in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebten, einen Erbvertrag und setzten sich gegen-

seitig als Alleinerben ein. Zudem bestimmten sie den Sohn der Frau und die beiden Kinder des Mannes 

als Schlusserben. 

 

Im Jahr 1999 heirateten die Beiden und im Jahr 2021 wurde die Ehe geschieden. Während des Schei-

dungsverfahrens führten die beiden Verhandlungen über die Aufhebung des Erbvertrags aus dem Jahr 

1995. Zu Lebzeiten der Frau kam es jedoch zu keiner entsprechenden notariellen Urkunde. Nach dem 

Tod der Erblasserin sah sich der geschiedene Ehemann aufgrund des früher abgeschlossenen Erbver-

trags als Erbe. Der Sohn der Verstorbenen vertrat dagegen die Auffassung, dass er das alleinige Erb-

recht habe, da der Erbvertrag durch die Scheidung unwirksam geworden sei. 

 

Die BGH-Richter entschieden, dass sich die Erbfolge nach dem Erbvertrag aus dem Jahr 1995 richtet. 

Grundsätzlich ist eine letztwillige Verfügung, durch die der Erblasser seinen Ehegatten bedacht hat, 

unwirksam, wenn die Ehe vor dem Tod des Erblassers aufgelöst worden ist. Das war hier jedoch nicht 

der Fall, denn zum Zeitpunkt der letztwilligen Verfügung bestand keine Ehe. 

 

 

8. Zugang einer Kündigung per Einwurf-Einschreiben  
 

Wird der Zugang einer schriftlichen Erklärung (hier Kündigung) bestritten und beruft sich der Absen-

der, der die Beweislast trägt, auf einen Zugang beim Empfänger per Einwurf-Einschreiben der Deut-

schen Post AG, begründet die Kombination von Einlieferungsbeleg der Post und Sendungsstatus der 

Post noch keinen Beweis des ersten Anscheins für den Zugang. 

 

Achtung: Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg ist noch nicht rechtskräftig, da 

Revision beim Bundesarbeitsgericht (BAG) eingereicht wurde. 

 

In einem anderen Fall entschieden die Richter des BAG am 20.6.2024: „Es besteht ein Beweis des ers-

ten Anscheins, dass Bedienstete der Deutschen Post AG Briefe zu den postüblichen Zeiten zustellen.“ 

 

Hier wurde in einem Arbeitsvertrag eine Kündigungsfrist von einem Vierteljahr zum Quartalsende ver-

einbart. Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis ordentlich zum 31.12.2021 und das Kündi-

gungsschreiben vom 28.9.2021 wurde am 30.9.2021 von einem Bediensteten der Deutschen Post AG in 

den Hausbriefkasten der Arbeitnehmerin eingeworfen. Diese meinte, dass das Arbeitsverhältnis erst mit 

Ablauf des 31.3.2022 endet. Sie bestreitet einen Einwurf des Schreibens in ihren Hausbriefkasten zu 

den üblichen Postzustellungszeiten. Mit einer Entnahme am selben Tag war deshalb nicht zu rechnen 

gewesen, sodass der Zugang erst am 1.10.2021 erfolgte. Das BAG entschied hier zugunsten des Arbeit-

gebers. 

 

Hinweis: Es ist daher u.U. ratsam, wichtige Schriftstücke z.B. per Einschreiben mit Rückschein zu 

versenden oder sogar über einen Boten zustellen zu lassen. 

 

 



9. Eigenbedarfskündigung gilt nicht für Cousin 
 

Ein Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietver-

hältnisses hat. Ein solches liegt insbesondere z.B. vor, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für 

sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Der Bundesgerichtshof hat 

sich nun dazu geäußert, welche Personen unter den Begriff „Familienangehörige“ fallen. Dieser Begriff 

umfasst ausschließlich diejenigen Personen, denen ein Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen 

Gründen zusteht, wie z.B. 
 

 der Verlobte einer Partei 

 der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht 

 der Lebenspartner einer Partei, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht 

 diejenigen, die mit einer Partei in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie  

bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert sind oder waren. 

 

Ein entfernter Verwandter – wie im entschiedenen Fall ein Cousin – hat kein Zeugnisverweigerungs-

recht und gehört damit nicht zu dem privilegierten Personenkreis. Das gilt auch, wenn zwischen ihm 

und dem Vermieter eine enge persönliche Bindung besteht. 

 

 
10. Verkehrssicherungspflicht für Gartenteich 
 

Nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen muss derjenige, der eine Gefahrenquelle 

schafft oder andauern lässt, alle nach Lage der Verhältnisse notwendigen und zumutbaren Vorkehrun-

gen treffen, um eine Schädigung anderer möglichst zu verhindern. 

 

So muss also jeder Grundstückseigentümer wirksame und auf Dauer angelegte Schutzmaßnahmen er-

greifen, um Kinder vor Unfällen als Folge ihrer Unerfahrenheit und Unbesonnenheit zu schützen, wenn 

ihm bekannt ist oder bekannt sein muss, dass Kinder sein Grundstück – befugt oder unbefugt – zum 

Spielen benutzen und die Gefahr besteht, dass sie sich dort an gefährlichen Gegenständen zu schaffen 

machen und dabei Schaden erleiden können. 

 

In einem Fall aus der Praxis war eine Wohnanlage, die mehrere Gebäude umfasst, in einer offenen 

Bauweise mit einem zentralen Teich gestaltet. Einige der Gebäude sind auf Stelzen über dem Wasser 

errichtet. Obwohl der Teich teilweise durch einen Zaun gesichert war, blieb er an einigen Bereichen 

ungeschützt und zugänglich. Der Vermieter informierte die Mieter schriftlich über mögliche Gefahren, 

ergriff jedoch keine zusätzlichen baulichen Maßnahmen zur Sicherung dieser Bereiche. Dann kam es zu 

einem tragischen Unfall. 

 

Ein zweijähriger Junge fiel in den ungesicherten Teich und erlitt schwerste Verletzungen. Das Gericht 

verurteilte den Vermieter der Wohnanlage zur Zahlung von 75.000 € Schmerzensgeld plus Schmer-

zensgeldrente. Die Richter bewerteten dabei einerseits die schuldhafte Verletzung der Verkehrssiche-

rungspflicht des Vermieters (bewusst unterlassene Sicherung der Gefahrenquelle) und andererseits die 

Aufsichtspflichtverletzung der Eltern. 

 

 



11. Sturmschaden in der Kfz-Versicherung 
 

Grundsätzlich muss ein Versicherungsnehmer den Nachweis des Eintritts eines Versicherungsfalls er-

bringen. Beruft sich der Versicherungsnehmer auf Schäden durch einen Sturm, muss er darlegen und 

beweisen, dass zum Zeitpunkt der Beschädigung tatsächlich ein Sturm mit der entsprechenden Wind-

stärke geherrscht hat. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die geltend gemachten Schäden grundsätzlich 

durch eine bestimmte Naturgewalt verursacht worden sein können, sondern ob dies im konkreten Fall 

so war. 

 

Ist dies zweifelhaft und kommen andere Ursachen in Betracht, muss er den vollen Beweis führen. Dem-

nach einen Sachverhalt darlegen, aus dem sich ergibt, dass die Naturgewalt einzige oder letzte Ursache 

für den eingetretenen Schaden gewesen ist, also eine andere Unfallursache ausscheidet. 

 

 

12. Aufwendungsausgleichsgesetz – keine Erstattung von Lohnfortzahlungskosten  

an GmbH-Geschäftsführer 
 

Das U1-Verfahren (Ausgleich des Arbeitgebers für Entgeltfortzahlungen) regelt die Erstattung von 

Lohnkosten, die ein Unternehmen – mit nicht mehr als 30 Arbeitnehmern – tragen muss, wenn seine 

Mitarbeiter aufgrund von Krankheit ausfallen. Dabei zahlt das Unternehmen einen bestimmten Beitrag 

zur Krankenkasse und im Gegenzug können sie einen Teil der Lohnfortzahlungskosten zurückerhalten. 

 

Der Fremdgeschäftsführer einer GmbH ist grundsätzlich kein Arbeitnehmer. So hat der GKV-

Spitzenverband ausdrücklich klargestellt, dass Fremdgeschäftsführer vom U1-Verfahren ausgenommen 

sind, weil sie als Organmitglieder juristischer Personen arbeitsrechtlich nicht zu den Arbeitnehmern 

zählen. 
 



 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 

10.10.2024 
Zahlungsschonfrist – 14.10.2024 

Sozialversicherungsbeiträge 
* In den Bundesländern, in denen der 31.10. ein Feiertag (Reformationstag) ist,  
verschieben sich die Termine auf den 24. bzw. 28.10.2024 

 

Abgabe der Erklärung – 25.10.2024 * 
Zahlung – 29.10.2024 * 

  

 

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

seit 1.7.2024 =   3,37 % 
1.1. – 30.6.2024 =   3,62 % 

1.7. – 31.12.2023 =   3,12 % 
1.1. – 30.6.2023 =   1,62 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2024:  August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3;  
April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6 

2023:  Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8;  
September = 117,8 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

